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Liebe Grafenbergerinnen und Grafenberger,

bei herrlichstem Wetter haben wir gemeinsam am vergangenen Wochenende ein großartiges
Jubiläumsfest erlebt und ich möchte mich hiermit bei allen Besuchern aus Nah und Fern für ihr
Kommen bedanken.

Ohne das Engagement der ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wäre das Ausrichten des
Festwochenendes nicht möglich gewesen. Daher gilt mein herzlicher Dank den Vereinen,
Organisationen, Kirchen, dem Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr, die die Umsetzung eines
gemeinsamen Festes erst ermöglichen. Es gab bereits viele positive Rückmeldungen zum Fest, die
ich hiermit gerne weitergebe.

Mein Dank gilt zudem Frau Pfarrerin Häfele mit Team für die Gestaltung des Ökumenischen
Gottesdienstes, sowie dem Posaunenchor für die musikalische Verkündigung.
Auch den Bäckerinnen und Bäckern, die mit der vielseitigen Kuchenvielfalt zum Gelingen des
Kaffeenachmittags einen wichtigen Beitrag geleistet haben, meinen herzlichen Dank!

Ebenfalls möchte ich mich bei den Ausrichtern der Bühnenprogramms und der Kinderspielwiese
bedanken. Zudem für die Bereicherung durch die „Musikervereinigung Hohenneuffen“. Die
freiwilligen Helfer der Vereine, die Schule und die Erzieherinnen unserer Kindergärten haben den
Besuchern viel Freude bereitet.
Dem AK Kelter danke ich für das tolle Begleitprogramm im Jubiläumsjahr!

Ich bedanke mich zudem beim Bauhof-Team und dem Hausmeisterpaar Frischknecht, die in der
Vor- und Nachbereitung des Festes wichtige Säulen sind.

Bei allen Anwohner bedanke ich mich für das Verständnis, da ein Fest hinsichtlich der Nachtruhe
und dem hohem Verkehrsaufkommen auch Belastungen mit sich bringen.

Ich wünsche Ihnen allen eine angenehme Sommerzeit und grüße Sie herzlich vom Rathaus

Ihr

Volker Brodbeck
Bürgermeister



Die Gemeindeverwaltung informiert

Rathaus
Bürgermeister
Volker Brodbeck 93 39-11
E-Mail: info@grafenberg.de

Assistentin des Bürgermeisters und Standesamt
Sabrina Hielscher 93 39-11
E-Mail: s.hielscher@grafenberg.de

Kämmerei
Finanzverwaltung
Luigi Sileo 93 39-17
E-Mail: l.sileo@grafenberg.de

Rita Kullen 93 39-19
E-Mail: r.kullen@grafenberg.de

Versicherungen, Steuern, Abgaben
N.N. 93 39-20
E-Mail: info@grafenberg.de

Kasse, Feuerwehr
Christine Maier 93 39-14
E-Mail: c.maier@grafenberg.de

Bauamt, Wasser, Liegenschaftsverwaltung
Dagmar Jäger 93 39-13
E-Mail: d.jaeger@grafenberg.de

Haupt- und Ordnungsamt
Ilja Schell 93 39-18
E-Mail: i.schell@grafenberg.de

Bürgerbüro, Friedhof, Gewerbe
Anne Dürr 93 39-31
E-Mail: a.duerr@grafenberg.de

Bürgerbüro, Kindergarten, Schule, Personalverwaltung
Michaela Lang 93 39-15
E-Mail: m.lang@grafenberg.de

Zentrale Rathaus / Fax 93 39-0 / 9339-33
E-Mail: info@grafenberg.de
Internet: www.grafenberg.de

Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch und Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag geschlossen
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr

Ehrenamtliche Versichertenberatung der DRV-Bund
Cordula Kunz 94 32 06

Ortsbücherei 3 61 25
Dienstag 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Donnerstag  von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Bauhof 3 53 49
Rienzbühlhalle 3 41 85
Kindergarten Brunnäcker 36 75 20
Kindergarten Jörgle 3 45 25
Kindergarten Rienzbühl 3 53 51
Naturkindergarten Wiesenhüpfer 9 10 22 93
Grundschule Grafenberg 3 44 62
BergTigeR 3 80 69 78
GrafenTiger 01 76- 61 28 63 29

Häckselplatz Grafenberg – Öffnungszeiten:
Sommersaison (18.03.2023 – 31.10.2023)
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr
Samstag 11.00 – 17.00 Uhr

Wintersaison (04.11.2023 - 12.03.2024)
Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr
Samstag 11.00 – 16.00 Uhr

Gemeindewald
Förster Friedemann Rupp 01 51 / 14 04 39 33
Staatswald
Förster Hartmut Scheuter 0 70 22 / 9 92 17 75

Notruftafel
Notruf Polizei 1 10
Notruf Rettungsdienst 1 12
Notruf Feuerwehr 1 12
Polizei Metzingen 92 40
Allgemeiner Notfalldienst 116 117
Augenärztlicher Notfalldienst 01 80 / 6 07 11 22
Zahnärztlicher Notfalldienst 07 61 / 12 01 20 00

Praxis Dr. M. Böbel, C. Reiser 33434
Facharzt für Allgemeinmedizin
Dr. Ursula Andre, Zahnärztin 3 34 40
Grafenberg-Apotheke 3 38 00

Arzt
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter
Rufnummer 116 117 erreichbar:

Notfallpraxis Reutlingen: Klinkum am Steinenberg,
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen,
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag: 8.00 - 22.00 Uhr

Notfallpraxis Münsingen: Albklinik Münsingen,
Lautertalstraße 47, 72525 Münsingen,
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 9.00 - 20.00 Uhr

Kinder Notfallpraxis Reutlingen: Klinikum am Steinenberg,
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertage: 09:00 – 13:00 Uhr; 15:00 - 20:00 Uhr

Störungen
Wasser und Gas - FairEnergie GmbH 07121/5 82 32 22
EnBW-Störungsnummer Strom 0800 3629-477
EnBW-Kundenhotline Strom 0800 3629-000

Bestattungsordner i.V. der Gemeinde
Wolfgang Doster, Ziegeleistr. 21, Frickenhausen

0 70 22 / 97 91 85-0

Diakonie-Sozialstation Metzingen e.V.
Pflegebezirk Nord 2: Grafenberg, M-Neugreuth
Nürtinger Straße 16, Tel. 9 59 63 10

Fax 36 71 20
Bitte hinterlassen Sie auf dem Anrufbeantworter Ihre
Nachricht mit Name und Telefonnummer und Ihrem
Anliegen.

Fußpflege (m. Anrufbeantworter) 9754245
Familienpflege 0 71 23/20 61 43
hauswirtschaftliche Hilfe oder 01 70/7 92 77 83

Pflegestützpunkt Baden-Württemberg
Landkreis Reutlingen - Standort Metzingen
Frau Pohl-May, 3952322
e.pohl-may@metzingen.de
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Sperrung auf dem Berg
Der Arbeitskreis Kelter veranstaltet am Freitag, 28.07.2023 einen Weinberg-Hock am Mäuerle. Anlässlich dieser Ver-
anstaltung wird die Auffahrt zum Berg (auf dem Plan blau markiert) für motorisierte Fahrzeuge gesperrt sein. Die Sper-
rung dauert von Freitag, 28.07.2023 um 12:00 Uhr bis Samstag, 29.07.2023 um 12:00 Uhr. Wir bitten um Beachtung.
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2. Besitzzuweisung
Die Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Bempflin-
gen-Kleinbettlingen (Hohe Äcker) wird ab

21.08.2023
für den oben genannten Zweck in den Besitz der nach Nr. 1. 
entzogenen Flächen eingewiesen. Das Besitzrecht erstreckt 
sich auch auf die von der Teilnehmergemeinschaft zur Umset-
zung der gemeinschaftlichen Anlagen Beauftragten.
Der abgeschobene Mutterboden der entzogenen Flächen 
geht in den Besitz der Teilnehmergemeinschaft über. Diese 
bestimmt wie der Boden verwendet wird.
Während des Ausbaus ist die Nutzung noch nicht fertig-
gestellter Wege nicht zulässig.

3. Flächenrückgabe
Die in der unter Nr. 1 genannten Karte in gelber Farbe dar-
gestellten Grundstücksflächen werden den Beteiligten nach 
Beendigung und Abnahme der Baumaßnahmen wieder in 
Besitz und Nutzung zurückgegeben. Diese Flächen sind von 
der Teilnehmergemeinschaft vor der Rückgabe durch ord-
nungsgemäße Rekultivierung wieder in einen bewirtschaft-
baren Zustand zu bringen. Der Zeitpunkt der Rückgabe wird 
den Beteiligten gesondert mitgeteilt.

4. Geldabfindungen für wesentliche Grundstücksbe-
standteile, Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen

a) Wesentliche Grundstücksbestandteile
Die auf den zu entziehenden Flächen befindlichen wesent-
lichen Bestandteile (z.B. Bäume, bauliche Anlagen) wurden 
unter Beiziehung von Sachverständigen bewertet. Auf Grund 
der Ergebnisse der Bewertung wurden die Geldabfindungen 
ermittelt, die hiermit auf Grund von § 50 FlurbG festgesetzt 
werden. Die Geldabfindungen und die zu Grunde liegenden 
Ergebnisse der Bewertung sind in dem „Verzeichnis der we-
sentlichen Grundstücksbestandteile“ vom 06.07.2023 nach-
gewiesen. Das Verzeichnis ist Bestandteil dieser vorläufigen 
Anordnung (Anlage 2).
Eine Auszahlung erfolgt nur dann, wenn die Bäume und Sträu-
cher bei den Bauarbeiten gefällt oder beschädigt werden.

b) Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen
Für die unter Nr. 1 bezeichneten Flächen wird in der Regel 
keine Aufwuchs- und Nutzungsentschädigung gewährt.
In Härtefällen (§ 36 Abs. 1 FlurbG) - wenn die vorübergehenden 
Nachteile bei einzelnen Teilnehmern das Maß der den übrigen 
Teilnehmern entstehenden gleichartigen Nachteile erheblich 
übersteigen - kann auf Antrag eine angemessene Entschädi-
gung gewährt werden.
Anträge auf derartige Entschädigungen können bis spätes-
tens  31.12.2023  beim Landratsamt Göppingen, Amt für 
Vermessung und Flurneuordnung, Gartenstraße 13, 73312 
Geislingen an der Steige, Tel. 07331/304-270, - untere Flur-
bereinigungsbehörde -, gestellt werden.
Über die Anträge entscheidet das Landratsamt Göppingen, 
Amt für Vermessung und Flurneuordnung, Gartenstraße 13, 
73312 Geislingen an der Steige, - untere Flurbereinigungs-
behörde -, nach Anhörung des Vorstands der Teilnehmer-
gemeinschaft.
Als Berechnungsgrundlage wird für die bei der Grundstücks-
inanspruchnahme vorhandenen Kulturen (Aufwuchs) der ak-
tuelle „Schätzrahmen für die Ermittlung von Schäden an 
landwirtschaftlichen Kulturen“ des Landesbauernverbandes 
Baden-Württemberg, bestimmt. Sofern der Schätzrahmen 
für einzelne Kulturen keine Werte enthält, wird der Wert unter 
Beiziehung von Sachverständigen bewertet.

c) Berechtigte
Aufwuchs- und Nutzungsentschädigung für Härtefälle nach 
Nr. 4 b) erhalten:
-  die Eigentümer der in Anspruch genommenen Flächen, wenn 

sie diese selbst bewirtschaften,

Aus dem Gemeinderat

Einladung zur Gemeinderatssitzung  
am 25.07.2023
Zur nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 25.07.2023 
laden wir die Bevölkerung herzlich ein.
Die Sitzung beginnt um 19:30 Uhr in der Kelter, 
Kelterstraße 23 in Grafenberg.

Tagesordnung öffentlich: 
1. Mitteilungen der Verwaltung
2. Einwohnerfragestunde
3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sit-

zung
4. Geplanter Neubau Mensa – Festlegung Versorgungskon-

zept
5. Vergabe Erschließungsarbeiten im Trieb
6. Klimaangepasstes Waldmanagement
7. Gemeinsamer Gutachterausschuss – Nachfolge Herr Held
8. Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung für das 

Jahr 2023/2024
9. Annahme von Spenden
10. Sanierung Ortszentrum – Befahrung Anschlussleitungen
11. Anträge und Anregungen des Gemeinderats

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

Alle öffentlichen Sitzungsvorlagen befinden sich auf der 
Homepage der Gemeinde Grafenberg, www.grafenberg.de

Amtliche Bekanntmachungen
-  Alles innerhalb des Rahmens muss veröffentlicht werden!  - 

 

 - 2 - 
 

 

L a n d r a t s a m t  G ö p p i n g e n  
A m t  f ü r  V e r m e s s u n g  u n d  F l u r n e u o r d n u n g  
Gartenstraße 13  73312 Geislingen an der Steige  Tel. 07331/304-270  Fax  -203 
- u n t e r e  F l u r b e r e i n i g u n g s b e h ö r d e -  

 
Öffentliche Bekanntmachung 
Flurbereinigung Bempflingen-Kleinbettlingen (Hohe Äcker)  
Landkreis Esslingen 

V o r l ä u f i g e  A n o r d n u n g  
vom 30.06.2023 
 

1. Besitzentzug 

Zur Bereitstellung von Flächen für den vorzeitigen Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen 
(Wege- und sonstige Maßnahmen entsprechend dem am 30.11.2022 genehmigten Wege- 
und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan) wird vom Landratsamt 
Göppingen, Amt für Vermessung und Flurneuordnung, Gartenstraße 13, 73312 Geislingen 
an der Steige, Tel. 07331/304-270, - untere Flurbereinigungsbehörde -, nach § 36 Abs. 1 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 546) im 
Flurbereinigungsverfahren Bempflingen-Kleinbettlingen (Hohe Äcker) folgendes angeordnet: 

Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtigten) werden zum 

21.08.2023 

Besitz und Nutzung der Grundstücksflächen vorübergehend für die Dauer der Maßnahme, 
bzw. dauerhaft entzogen, die in den Besitzregelungskarte Nr. 1 vom 06.07.2023 in gelber 
Farbe (vorübergehend), bzw. in roter Farbe (dauerhaft) bezeichnet sind. Die 
Besitzregelungskarte Nr. 1 vom 06.07.2023 ist Bestandteil dieser vorläufigen Anordnung 
(Anlage 1). 
 

2.  Besitzzuweisung 

Die Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Bempflingen-Kleinbettlingen (Hohe Äcker) 
wird ab 

21.08.2023 

für den oben genannten Zweck in den Besitz der nach Nr. 1. entzogenen Flächen 

eingewiesen. Das Besitzrecht erstreckt sich auch auf die von der Teilnehmergemeinschaft 

zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Anlagen Beauftragten. 

Der abgeschobene Mutterboden der entzogenen Flächen geht in den Besitz der 

Teilnehmergemeinschaft über. Diese bestimmt wie der Boden verwendet wird. 

Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Bempflingen-Kleinbettlingen (Hohe Äcker)
Landkreis Esslingen

Vorläufige Anordnung
vom 30.06.2023

1. Besitzentzug
Zur Bereitstellung von Flächen für den vorzeitigen Ausbau der 
gemeinschaftlichen Anlagen (Wege- und sonstige Maßnah-
men entsprechend dem am 30.11.2022 genehmigten Wege- 
und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan) 
wird vom Landratsamt Göppingen, Amt für Vermessung und 
Flurneuordnung, Gartenstraße 13, 73312 Geislingen an der 
Steige, Tel. 07331/304-270, - untere Flurbereinigungsbehörde 
-, nach § 36 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
in der Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 546) im Flurberei-
nigungsverfahren Bempflingen-Kleinbettlingen (Hohe Äcker) 
folgendes angeordnet:

Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Be-
rechtigten) werden zum

21.08.2023
Besitz und Nutzung der Grundstücksflächen vorübergehend 
für die Dauer der Maßnahme, bzw. dauerhaft entzogen, die 
in den Besitzregelungskarte Nr. 1 vom 06.07.2023 in gelber 
Farbe (vorübergehend), bzw. in roter Farbe (dauerhaft) be-
zeichnet sind. Die Besitzregelungskarte Nr. 1 vom 06.07.2023 
ist Bestandteil dieser vorläufigen Anordnung (Anlage 1).
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oder
-  die Pächter, nachdem sie das bestehende Pachtverhältnis 

dem zuständigen Landratsamt – untere Flurbereinigungs-
behörde – angemeldet und entweder durch Vorlage des 
Pachtvertrags oder bei mündlichem Pachtvertrag durch 
Bestätigung des Verpächters nachgewiesen haben. Beste-
hende Pachtverträge werden durch diese Regelung nicht 
berührt. Die Pächter haben deshalb den vereinbarten Pacht-
zins weiterhin an die Verpächter zu entrichten. Die Nutzungs-
entschädigung wird nicht rückwirkend, sondern frühestens 
für das Wirtschaftsjahr bezahlt, in dem die Anmeldung erfolgt 
(§ 14 FlurbG).

d) Auszahlung
Die nach Nr. 4 a) festgesetzten Geldabfindungen und die 
nach Nr. 4 b) für Härtefälle zu gewährenden Entschädigungen 
werden über die Teilnehmergemeinschaft ausbezahlt.

5. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die vorläufige Anordnung (Nr. 1 und 2) und gegen die 
Festsetzungen nach Nr. 4 kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Göppingen, 
Amt für Vermessung und Flurneuordnung, Gartenstraße 13, 
73312 Geislingen an der Steige, Tel. 07331/304-270, eingelegt 
werde.

6. Begründung
Das Landratsamt Göppingen -untere Flurbereinigungsbehör-
de- hat mit Beschluss vom 20.05.2019 die Flurbereinigung 
nach § 86 Abs. 1 FlurbG angeordnet. Der Beschluss ist un-
anfechtbar.
Den vorgesehenen Maßnahmen liegt der Wege- und Ge-
wässerplan vom 13.10.2022 zugrunde, der vom Landesamt 
für Geoinformation und Landentwicklung am 30.11.2022 ge-
nehmigt worden ist (§§ 18 Abs. 1, 41 und 42 Abs. 1 FlurbG).
Mit dem Vorausbau sollen die geplanten Strukturverbesserun-
gen (z.B. Zusammenlegung) vorbereitet und sichergestellt 
werden, dass der neue Zustand nach der Planausführung oder 
der vorzeitigen Besitzeinweisung möglichst schnell greifen 
kann. Die Neuzuteilung kann in das dann bereits vorhandene 
Wegenetz besser eingepasst werden. Damit werden auch 
Bewirtschaftungshindernisse vermieden, die entstehen, wenn 
das Wegenetz im neuen Bestand hergestellt werden muss. 
Die planerische Grundlage für den Vorausbau ist gegeben, 
die finanziellen Mittel stehen bereit.
Zum Ausbau des Wege- und Gewässernetzes müssen die 
von der vorläufigen Anordnung betroffenen Grundstücke vor 
der vorläufigen Besitzeinweisung in Anspruch genommen 
werden. Bei Abwägung des Vorteils durch den frühen Aus-
bau gegenüber der Beeinträchtigung im alten Grundstücks-
bestand überwiegen die Gründe für den Vorausbau.
Die Geldabfindungen für wesentliche Bestandteile nach Ziffer 
4 a) werden bereits in Verbindung mit dieser Anordnung fest-

gesetzt, um sie den Beteiligten alsbald auszahlen zu können 
und um Härten zu vermeiden.

7. Vollziehungsanordnung
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
19.03.1991 (BGBl. I S. 686) (VwGO) wird die sofortige Voll-
ziehung der vorläufigen Anordnung (siehe Nr. 1) angeordnet.

8.  Begründung zur Vollziehungsanordnung
Die sofortige Vollziehung muss angeordnet werden, da die 
Ausbauarbeiten und die Anlage der Ausgleichsmaßnahmen 
nur im September bis Mitte November durchgeführt werden 
dürfen und das Bauprogramm entsprechend ausgeschrieben 
und vergeben wurde. Die Maßnahmen werden mit erheblichen 
öffentlichen Mitteln gefördert. Die Dringlichkeit ist gegeben. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt daher im über-
wiegenden Interesse der Teilnehmer. Sie ist somit nach § 80 
Abs. 2 Nr. 4 VwGO rechtlich begründet und von der Sache her 
dringend erforderlich.

Hinweise
• Die Besitzregelungskarte Nr. 1 vom 06.07.2023 (siehe Nr. 

1) und das Verzeichnis der wesentlichen Grundstücks-
bestandteile (siehe Nr. 4a) liegen ab sofort einen Monat 
lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten im Rathaus in 
72658 Bempflingen, Metzinger Str. 3, während der üb-
lichen Öffnungszeiten aus.

 Ein Beauftragter der Flurbereinigungsbehörde gibt auf 
Wunsch am Dienstag, den 8. August 2023 von 9.00 bis 
12.00 Uhr und von 13.30 bis 19.00 Uhr im Rathaus in 
72658 Bempflingen, Metzinger Straße 3, im Trauzimmer 
/ Erdgeschoss, Erläuterungen zu dieser Besitzregelung. 
Individuelle Termine können unter Tel. 07331/304-270 oder 
271 (Herr Becker oder Herr Dröge) vereinbart werden.

• Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Karten 
auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation 
und Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.
de/4630) eingesehen werden.

Geislingen, den 30.06.2023
gez. Becker (VD) 

Gemeinde, Gewerbe, Vereine 
und Kirchen:

Ein Blatt 
von allen für alle.
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Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Das Landratsamt Reutlingen hat mit Erlass vom 10.07.2023 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinde-
rat beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 121 Abs. 2 GemO bestätigt.  
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 liegt in der Zeit von Donnerstag, 20.07.2023, bis  
einschließlich Montag, 31.07.2023, während den Sprechzeiten des Rathauses öffentlich aus. Gemäß  
§ 81 Abs. 3 GemO wird auf diese Auslegung hingewiesen. 
 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 
 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
27.06.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen: 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 7.435.774 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 7.300.779 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 134.995 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 134.995 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 7.203.937 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -6.697.778 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)            
von 506.159 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.844.317 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -3.383.790 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit     
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von 460.527 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 966.686 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -159.500 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von -159.500 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 807.186 
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§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf                  0 € 

§ 3 Verpflichtungsermächtigung   

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf                      0 € 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf                                                  1.300.000 € 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H. 

   

2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H. 

  

der Steuermessbeträge. 
 

 
Hinweis 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Grafenberg, den 18. Juli 2023 
 
Gez. Volker Brodbeck 
Bürgermeister 
 
 
 
 

B 313, Ortsumgehung Grafenberg
Gewährleistungsarbeiten am Fahrbahnbelag am 
Donnerstag, 20. Juli und Freitag, 21. Juli 2023
Ende April 2019 wurde die neu hergestellte Ortsumgehung von 
Grafenberg im Zuge der B 313 für den Verkehr freigegeben. 
In den vergangenen Monaten trat eine lokale Schadstelle in 
der Asphaltdeckschicht im Bereich der Zufahrt zum südlichen 
Kreisverkehr auf. Diese wurde bei einer Streckenüberprü-
fung vor Ablauf der Gewährleistungsfrist festgellt und bei der 
ausführenden Baufirma geltend gemacht. Die erforderliche 
Sanierung des betroffenen Fahrbahnbereiches wird am Don-
nerstag, 20. Juli und Freitag, 21.Juli 2023, durchgeführt. 
Die Kosten trägt die bauausführende Baufirma im Zuge der 

Gewährleistung. Verkehrsführung während der Sanierungs-
arbeiten Während der Arbeiten wird der Verkehr von Nürtingen 
kommend in Richtung Metzingen am nördlichen Kreisverkehr 
ausgeleitet und durch die Ortsdurchfahrt Grafenberg bis zum 
südlichen Kreisverkehr auf die B 313 geführt. Der Verkehr 
von Metzingen in Richtung Nürtingen ist von den Sanierungs-
arbeiten nicht betroffen. Das Regierungspräsidium Tübingen 
bittet um Verständnis für die im Zusammenhang mit den 
Sanierungsarbeiten entstehenden Behinderungen.
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Ehrenamtlicher Fahrdienst geht weiter.... 
Und so funktioniert es:  Sie als Seniorin oder Senior 
melden Ihre gewünschte Fahrt auf dem Rathaus an. Vor 
der Veranstaltung werden Sie dann von den ehrenamtli-
chen Fahrern an Ihrem Haus abgeholt und danach wieder 
nach Hause gebracht. Wöchentlich werden die Termine 
der Fahrten im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Wenn Sie 
einen dieser Fahrdienste in Anspruch nehmen möchten, 
melden Sie sich bitte im Rathaus, Frau Hielscher, Tel. 
07123/9339-11.  
Anmeldungen können immer bis einen Tag vor der Fahrt 
bis 12:00 Uhr gemeldet werden. Wir freuen uns über Ihren 
Anruf!

Machen Sie von dem tollen Angebot Gebrauch!
Zudem wird ein Fahrdienst montags zur Arztpraxis von 
Dr. Böbel nach Betzingen angeboten. 

Donnerstag, 20.07.2023
Fahrt: Sitzgymnastik 10.30 – 11.30 Uhr, Rienzbühlhalle
Anmeldung bis 19.07., 12 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Donnerstag, 20.07.2023
Fahrt: Mittagstisch für Senioren in der Krone von 11.30 Uhr 
– 14.30 Uhr
Anmeldungen bis 19.07., 12.00 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Donnerstag, 20.07.2023
Fahrt: Sitzgymnastik 10.30 – 11.30 Uhr, Rienzbühlhalle
Anmeldung bis 19.07., 12 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Donnerstag, 20.07.2023
Fahrt: Mittagstisch für Senioren in der Krone von 11.30 Uhr 
– 14.30 Uhr
Anmeldungen bis 19.07., 12.00 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Mittwoch, 26.07.2023
Fahrt: Friedhof Grafenberg zwischen 09.00-11.00 Uhr
Anmeldung bis 25.07., 12 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Donnerstag, 27.07.2023
Fahrt: Sitzgymnastik 10.30 – 11.30 Uhr, Rienzbühlhalle
Anmeldung bis 26.07., 12 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Donnerstag, 27.07.2023
Fahrt: Mittagstisch für Senioren in der Krone von 11.30 Uhr 
– 14.30 Uhr
Anmeldungen bis 26.07., 12.00 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Mülltermine

Dienstag, 25.07.2023
Biotonne

Papiertonne

Kindergärten

Es krabbelt, es kriecht und es fliegt.
In unserer Waldwoche vom 03.07.- 07.07.2023 war für die 
Kinder viel geboten.
Unser vorübergehender Kindergarten war das Tennisheim in 
Grafenberg.
Von dort aus haben wir Wald und Wiese erforscht.
Auch das Pizzabacken bei Vito in der Pizzeria Da Vittoria und 
eine Runde auf dem Pony reiten auf dem Reiterhof Wurster 
war inklusive.
Die Kinder waren total aus dem Häuschen und die Erzieherin-
nen sind froh, dass es allen gefallen hat.

Ein Dankeschön an das Team vom Tennisheim Grafenberg, 
dass ihr es uns ermöglicht habt uns dort aufzuhalten. Es war 
wie immer sehr schön und wir haben uns wohl gefühlt.

Ein Dankeschön auch an Vito für das Pizzabacken und an den 
Reiterhof Wurster.

Vielen Dank an unseren Elternbeirat, dass er unser Abschluss-
grillen im Tennisheim so schön organisiert hat!!

   Ihr Blut rettet Leben!            Spenden Sie Blut beim Roten Kreuz
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Immer wieder finden bei uns im Kindergarten Elternangebote 
statt.
Am 12. Juli 23 war es wieder so weit.
Dieses Mal kam Anja Hellmig mit ihrem Kollegen Patrick 
Kühbauch zu uns in den Kindergarten. Sie kamen nicht etwa 
so, sie sind mit dem Rettungswagen vom DRK Metzingen zu 
uns gekommen.
Das war echt aufregend und spannend.
Wir haben uns aufgeteilt, eine Gruppe durfte den Rettungs-
wagen anschauen, dort mal auf die Liege liegen und die Geräte 
haben wir auch getestet, wie z.B. den Puls gemessen.
Die anderen Kinder waren im Kindergarten und haben über-
legt welche Notrufnummer denn gewählt werden muss, wenn 
tatsächlich was passiert ist.
Fast alle wussten Bescheid, natürlich die 112.
Wir haben gelernt was man dem Helfer in der Zentrale für Infos 
geben muss, den Rettungsrucksack genau angeschaut, wie 
man einen Verband macht und natürlich auch die Seitenlage 
geübt.
Zum Schluss bekam jeder von uns noch eine Urkunde über-
reicht. Wir haben alle erfolgreich bei dem Kurs „Erste Hilfe 
Kinderleicht“ teilgenommen und können mit Stolz sagen: > 
Wir sind jetzt ein „HELD“.
Vielen Dank auch nochmal an Anja und Patrick für den tollen 
und spannenden Morgen. Mit so einem wichtigen Thema kann 
man nicht früh genug anfangen zu üben und zu informieren.

Freiwillige Feuerwehr Grafenberg

Einsatzbericht vom 17.07.2023
Eine Ölspur von Frickenhausen kommend durch ganz Ti-
schardt, über die Kreuzung zur B313 in Richtung Grafenberg 
war am vergangenen Montag, dem 17. Juli um 22.54 Uhr der 
Grund eines Einsatzes einer kleinen Einsatzgruppe, die sich 
zum Zeitpunkt des Erkundungsalarmes für den stellv. Kom-
mandanten noch im Gerätehaus befand. Zunächst machten 
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sich zwei Personen auf zur Erkundung. Schnell wurde fest-
gestellt, dass die Ölspur für ca. 200 Meter, darunter die 
gefährliche Kreuzung, in unseren Zuständigkeitsbereich fällt, 
weshalb die restlichen vier noch anwesenden Kräfte nach-
alarmiert wurden um die Ölspur zu beseitigten. Die Feuerwehr 
Grafenberg war mit zwei Fahrzeugen und sieben Kräften 
ebenso im Einsatz wie die Feuerwehr Frickenhausen und ein 
Fahrzeug der Polizei.

Mitteilungen anderer Behörden

Sitzung Kreistag
Einladung und Tagesordnung
Sitzung am Mittwoch, den 26.07.2023, 15:00 Uhr,
im Landratsamt Reutlingen, Großer Sitzungssaal, 
Bismarckstraße 47.

Öffentlich
 1. Einwohnerfragestunde
 2. Zusammensetzung des Kreistags
 a)  Ausscheiden von Herrn Kreisrat Alexander Schweizer 

aus dem Kreistag - Feststellung von Ausscheidungs-
gründen

 b)  Nachrücken von Herrn Klaus Käppeler in den Kreistag 
- Entscheidung über das Nichtvorliegen von Hin-
derungsgründen

 c) Verabschiedung von Herrn Alexander Schweizer
 d) Verpflichtung von Herrn Kreisrat Klaus Käppeler
 e)  Neubildung von Ausschüssen des Kreistags und 

anderen Gremien
 3. Besetzung der Stelle der Leitung des Ordnungsdezernats
 4. Einteilung der Wahlkreise für die Kreistagswahl 2024
 5. Hy-NATuRe;
 Vorstellung der Ergebnisse des HyExperts-Förderpro-

jekts in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen
 Mitteilungsvorlage
 6. Sanierung und Gestaltung der Außenanlagen des Beruf-

lichen Schulzentrums Reutlingen
 a)  Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Außenanla-

gen
 b)  Weiterbeauftragung des Büro Gänßle und Hehr 

PartGmbB Leistungsphase 4
 7. Verfahren zur Vermarktung von im Eigentum des Land-

kreises Reutlingen befindlichen Verwaltungsgebäuden 
am Standort Reutlingen

 8. Bioabfallverwertung;
 Vergabe der Erfassung und Verwertung von Grüngut 

aus dem Entsorgungsgebiet Landkreis Reutlingen ab 
01.01.2024

 9. Förderung der Schulsozialarbeit im Landkreis Reutlingen
10. Kreiskliniken Reutlingen GmbH
 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Wahl des 

Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
11. Kreiskliniken Reutlingen GmbH
 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
12. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Land-

kreises Reutlingen
13. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des gemeinde-

freien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“
14. Jahresabschluss 2022 des Landkreises Reutlingen - An-

teilige Umbuchung aus der innerhalb der Ergebnisrück-
lage gebildeten Davon-Position in das Basiskapital

15. Wahl der Vertrauenspersonen (Beisitzer) für die Aus-

schüsse zur Wahl der Schöffen und Jugendschöffen bei 
den Amtsgerichten Reutlingen, Bad Urach und Münsin-
gen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028

16. Annahme von Spenden
17. Mitteilungen/Anfragen

An die öffentliche Sitzung schließt sich eine nichtöffentliche 
Sitzung an.
Mit freundlichem Gruß
gez. Dr. Ulrich Fiedler
Landrat

B 464, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen 
der Kreuzung Albstraße/Römerstraße in Reut-
lingen bis Pfullingen-Südbahnhof
ab Montag, 17. Juli 2023
Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Montag,17. Juli 
2023, die Fahrbahndecke der B 464 auf einer Länge von 
rund einem Kilometer zwischen der Kreuzung Albstraße/Rö-
merstraße in Reutlingen und der Marktstraße in Pfullingen, 
Kreuzungsbereich Südbahnhof, erneuern. Auslöser für die 
Arbeiten sind aufgetretene Risse, Verdrückungen und Aus-
magerungen in diesem Streckenabschnitt. Gute Witterungs-
verhältnisse vorausgesetzt, sind die Arbeiten bis zum Ende 
der Sommerferien abgeschlossen.
Die Baumaßnahme ist in vier Bauabschnitten untergliedert. 
Vor dem eigentlichen Baubeginn erfolgen vorbereitende Ar-
beiten.

Vorbereitende Arbeiten von Montag, 17. Juli bis Mittwoch, 
26. Juli 2023
Von Montag, 17. Juli bis Mittwoch, 26. Juli 2023, werden 
drei Mittelstreifenüberfahrten hergestellt, über die der Verkehr 
während der nachfolgenden Bauphasen wechselseitig geführt 
wird. Während dieser Vorarbeiten steht nur ein Fahrstreifen pro 
Fahrtrichtung zur Verfügung.

Erster Bauabschnitt ab Donnerstag, 27. Juli 2023
Die erste Bauphase startet am Donnerstag, 27. Juli 2023, 
mit der Erneuerung der Fahrbahn der B 464 in Fahrtrichtung 
Riedlingen. Das Baufeld beginnt vor dem Kreuzungsbereich 
Albstraße/Römerstraße und endet vor den Kreuzungsbereich 
B 464/Marktstraße. Der Kreuzungsbereich Erwin-Seitz-Straße 
ist nur in Fahrtrichtung Reutlingen zu befahren. Eine Umlei-
tungsstrecke für die Albstraße in Reutlingen und der Römer-
straße in Pfullingen wird eingerichtet.

Verkehrsführung
In allen Bauabschnitten steht auf der B 464 in Fahrtrichtung 
Riedlingen und Reutlingen jeweils ein Fahrstreifen zur Ver-
fügung.

Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Umleitungsstrecke in 
Richtung Reutlingen sowie Riedlingen aus der Römer-
straße in Pfullingen kommend über die Daimlerstraße und 
Marktstraße.
Aus der Albstraße in Reutlingen werden die Verkehrsteilneh-
menden in Fahrtrichtung Pfullingen und Riedlingen über die 
Betzenriedstraße, Kaiserstraße, August-Lämmle-Straße und 
Am Südbahnhof umgeleitet.

ÖPNV
Im öffentlichen Personennahverkehr der Linien 1 und 2 ent-
fallen die Haltestellen „Albstraße“ und „Uhlandstraße/Arbeits-
amt“. Ersatzhaltestellen für die Haltestelle „Uhlandstraße/Ar-
beitsamt“ werden an der B 464 „Am Echazufer“ eingerichtet.
Für die Linie 21 entfallen die Haltestellen „Römerstraße/Daim-
lerstraße“, „Porschestraße“ und „Albstraße“. Eine Ersatzhal-
testelle für die Haltestelle „Römerstraße/Daimlerstraße“ wird 
in der „Daimlerstraße“ eingerichtet. Es wird darum gebeten, 
die Informationen an den Haltestellen zu beachten.
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Kosten
Die Baukosten für die Erneuerung von rund 14.500 Quadrat-
meter Asphaltfläche belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro 
und werden vom Bund getragen.
Über den genauen Beginn und Ablauf der weiteren Bauphasen 
informiert das Regierungspräsidium baubegleitend in geson-
derten Pressemitteilungen.

Kfz-Zulassungsstellen wegen  
Systemumstellung am 21. Juli geschlossen
Die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes in Reutlingen 
sowie die Außenstelle in Münsingen haben am Freitag, 21. Juli 
2023, geschlossen. Grund dafür ist eine Systemumstellung, 
die bis zum Sonntag dauern wird. Ab Montag, 24. Juli 2023, 
sind die KFZ-Zulassungsstellen wieder geöffnet.
Wer einen Termin bei den Kfz-Zulassungsstellen benötigt, 
muss sich aktuell auf längere Wartezeiten einstellen. Das 
Landratsamt bittet dafür um Verständnis. Um das hohe Kun-
denaufkommen auszugleichen, wird es nach der Umstellung 
voraussichtlich erneut verlängerte Öffnungszeiten geben. 
Darüber wird die Landkreisverwaltung gesondert informieren.
Üblicherweise steigt das Kundenaufkommen in den Kfz-Zu-
lassungsstellen im Frühjahr an. Aufgrund der schlechten Wit-
terung hat sich die Hochsaison auf die Sommermonate ver-
schoben, wodurch es zu einer zeitlichen Überschneidung mit 
der Systemumstellung kam. Diese Umstellung war zwingend 
erforderlich und geht/ging mit umfangreichen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen und Schulungen für die Mitarbeitenden 
einher. Zu längeren Wartezeiten führen zudem offene Stellen 
in der Kfz-Zulassung in Münsingen, die bislang nicht besetzt 
werden konnten.
Weitere Informationen zur Online-Terminvergabe und der 
Zulassung gibt es auf der Homepage des Landratsamtes 
Reutlingen unter www.kreis-reutlingen.de/Zulassung.

Lärmschutz Bauarbeiten auf der B27
Das Regierungspräsidium lässt auf der B 27 vom Anschluss 
der B 464 bei Pliezhausen bis zur Kreisgrenze Reutlingen/Ess-
lingen bei Walddorfhäslach den Lärmschutz verbessern. Die 
B 27 ist in diesem Abschnitt mit einer durchschnittlichen täg-
lichen Verkehrsmenge von bis zu rund 51.000 Kraftfahrzeugen 
und einem Schwerverkehrsanteil von rund 2.200 Fahrzeugen, 
einer der am stärksten belasteten Bundesstraßenabschnitte 
in der Region Neckar-Alb.
Auf dem Streckenzug wird in der Fahrtrichtung Stuttgart auf 
einer Länge von rund 5,4 Kilometern eine lärmmindernde 
Asphaltdecke eingebaut. Dadurch wird sich für die Anwohner 
von Pliezhausen-Rübgarten, Pliezhausen-Gniebel und Wald-
dorfhäslach die Lärmsituation verbessern und die Lärmbelas-
tung entlang der Bundesstraße reduzieren.
Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, dauern die 
Arbeiten bis Anfang September 2023. Für die Bauausführung 
wurde bewusst die Einbeziehung der verkehrsärmeren Zeit 
in den Sommerferien gewählt, um die Auswirkungen für die 
Verkehrsteilnehmenden zu minimieren.
Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauphasen. 
Vor den eigentlichen Bauphasen werden vorbereitende Ar-
beiten an den Mittelstreifenüberfahrten der B 27 durchgeführt.

Vorbereitende Arbeiten ab Samstag, 15. Juli 2023:
Ab Samstag, 15. Juli 2023, beginnt die Einrichtung der Ver-
kehrssicherung. Hierzu wird in beiden Fahrtrichtungen Stutt-
gart und Tübingen der jeweils linke Fahrstreifen der B 27 in 
Teilbereichen gesperrt.
Nach dem Einrichten der Verkehrssicherung werden ab Mon-
tag, 17. Juli 2023, die bestehenden Mittelstreifenüberfahrten 
an den Anschlüssen der B 464 bei Pliezhausen und Wald-
dorfhäslach ertüchtigt und verlängert. Die Verlängerung der 

Mittelstreifenüberfahrten ist für die Verkehrsführung während 
der Baumaßnahme notwendig.

Verkehrsführung in Fahrtrichtung Stuttgart:
Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart wird vor dem Anschluss 
der B 464 auf eine Spur eingeengt und am Baufeld vorbei-
geführt. Die Einfahrt von der B 464 aus Richtung Reutlingen 
auf die B 27 ist uneingeschränkt möglich. Nach dem Baufeld 
stehen dem Verkehr wieder zwei Spuren zur Verfügung. An 
der Mittelstreifenüberfahrt am Anschluss Walddorfhäslach 
werden die beiden Fahrstreifen eingeengt und zweispurig mit 
reduzierter Breite am dortigen Baufeld vorbeigeführt.

Verkehrsführung Fahrtrichtung Tübingen:
Der Verkehr wird am Anschluss Walddorfhäslach auf einen 
Fahrstreifen reduziert und bis zur Mittelstreifenüberfahrt an 
der Ausfahrt der B 464 einstreifig geführt. Die Aus- und Ein-
fahrt am Anschluss Walddorfhäslach ist möglich. Auf dem ge-
sperrten Fahrstreifen der B 27 werden in diesem Abschnitt die 
transportablen Schutzeinrichtungen für die Verkehrsführung 
der ersten Bauphase aufgebaut. Dadurch kann die Dauer der 
Verkehrsumstellung auf die erste Bauphase verkürzt werden.

Erste Bauphase von Mittwoch, 02. August 2023 bis Mitte 
August 2023
Geplanter Baubeginn der ersten Bauphase ist am Mittwoch, 
02. August 2023.
In dieser Bauphase wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stutt-
gart zwischen dem Anschluss der B 464 bei Pliezhausen und 
dem Anschluss Walddorfhäslach auf einer Länge von rund 
2.300 Metern erneuert.

Verkehrsführung Fahrtrichtung Stuttgart:
Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart wird voll gesperrt. Der 
Verkehr auf der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart wird über die 
Mittelstreifenüberfahrt am Anschluss der B 464 zweistreifig 
auf die Gegenfahrbahn geführt. Die Einfahrt von der B 464 
aus Richtung Reutlingen auf die B 27 ist möglich.
Im Bereich der Mittelstreifenüberfahrt am Anschluss Wald-
dorfhäslach wird der Verkehr dann wieder zurück auf die Fahr-
bahn in Fahrtrichtung Stuttgart geführt. Die Ein- und Ausfahrt 
am Anschluss Walddorfhäslach ist uneingeschränkt möglich.
Verkehrsführung Fahrtrichtung Tübingen:
Der Verkehr der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen wird ab dem 
Anschluss Walddorfhäslach auf einen Fahrstreifen reduziert 
und bis zum Anschluss B 464 einstreifig geführt. Die Ausfahrt 
am Anschluss Walddorfhäslach ist ohne Einschränkungen 
möglich, die Einfahrt am Anschluss Walddorfhäslach ist ver-
kürzt mit einer „Stoppstelle“ möglich.

Zweite Bauphase ab Mitte August 2023
Über die Verkehrsführung in der zweiten Bauphase ab Mitte 
August wird das Regierungspräsidium Tübingen die Öffent-
lichkeit rechtzeitig im Vorfeld informieren.
Das Regierungspräsidium Tübingen bittet um Verständnis 
für die im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehenden 
Behinderungen.

Kosten
Die Kosten für die Maßnahme betragen drei Millionen Euro 
und werden vom Bund getragen.

Flusspark Neckaraue Tübingen – ein Blick in 
die Baustelle
Einladung zur öffentlichen Baustellenbegehung am 19. 
Juli 2023
Am Mittwoch, 19. Juli 2023, öffnet das Projekt Flusspark Ne-
ckaraue seinen Bauzaun für eine öffentliche Baustellenbege-
hung. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger erhalten 
Gelegenheit, sich direkt auf der Baustelle einen Eindruck 
vom aktuellen Baugeschehen zu verschaffen. Die kostenfreie 
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Informationsveranstaltung beginnt um 18:30 Uhr neben dem 
Tübinger Ruderverein in der Gartenstraße Nr. 180.
Durch den Termin führen Mitarbeiter des Landesbetriebs 
Gewässer beim Regierungspräsidium Tübingen sowie der 
Fachabteilungen „Stadtplanung“ und „Wasserwirtschaft und 
Grün“ der Universitätsstadt Tübingen. Unterstützt werden sie 
durch die beteiligten Planungsbüros und Baufirmen.
Die Begrüßung wird Dietmar Enkel, Abteilungsleiter Umwelt 
des Regierungspräsidiums Tübingen übernehmen. Um 18:45 
Uhr werden unterschiedlichen Stationen mit Informationen 
zu den Themen Baustellenlogistik und Ausführungszeiten, 
Hochwasserschutz Bismarckstraße, Aufenthaltsqualität und 
Park Neckaraue, Eingriff und Ausgleich, Revitalisierung sowie 
natürliche Ufersicherungen auf dem Programm stehen. Die 
Veranstaltung endet voraussichtlich gegen 20:00 Uhr.
Festes Schuhwerk wird für die Begehung der Baustelle drin-
gend empfohlen.

Werden Sie ehrenamtliche/r Dolmetscher/-in 
 

für den Landkreis Reutlingen 
 
 
Sie sind 
    volljährig, zeitlich flexibel, sprechen die deutsche sowie eine der       
    nachstehenden Sprachen fließend und möchten sich ehrenamtlich  
    engagieren. 

 
Sie sprechen  

Aserbaidschanisch, Bengali, Edo, Efik, Fula, Fulfulde, Georgisch, Hindi,  
Ikbo, Mandinka, Mazedonisch, Panjabi, Romani/Romanes, Somalisch, 
Tigrinisch, Tschechisch, Ungarisch, Urdu, Usbekisch, Vietnamesisch, 
Wolof.  

 
Wir bieten 
     einen 3tägigen Grundkurs zur Vorbereitung im September 2023 
     (15./16./22.09.2023), jährliche Schulungsangebote, Begleitung  
     durch eine Ansprechpartnerin  

 
Interesse?  

 Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.  
 Gerne vereinbaren wir einen Termin zum Kennenlerngespräch. 

 
Kontakt 

Frau Sowada, Telefon 07121 480 - 2530 oder  
     per E-Mail an dolmetscherpool@kreis-reutlingen.de  

 
Informationen zum ehrenamtlichen Dolmetscherpool  
www.kreis-reutlingen.de/dolmetscherpool

 
 

Ortsbücherei Grafenberg

Bücherei geschlossen
Bitte beachten Sie: während der Sommerferien bleibt unsere 
Bücherei vom 31.07.2023-25.08.2023 geschlossen. 
Ab dem 29.08.2023 sind wir wieder für Sie da. 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit. 
Ihr Büchereiteam

Apotheke

Donnerstag, 20.07.2023
Markt-Apotheke Reutlingen
Obere Wässere 3-7, 72764 Reutlingen (Innenstadt)
Tel. 07121 - 1 59 47 00

Freitag, 21.07.2023
easy Apotheke Reutlingen
Föhrstr. 40, 72760 Reutlingen (Storlach)
Tel. 07121 - 62 87 90

Samstag, 22.07.2023
List-Apotheke Reutlingen
Kaiserstr. 47, 72764 Reutlingen (Innenstadt)
Tel. 07121 - 49 06 40

Sonnntag, 23.07.2023
Apotheke am Rathaus Pliezhausen
Schulberg 5, 72124 Pliezhausen
Tel. 07127 - 8 02 12

Montag, 24.07.2023
Markt-Apotheke Neckartenzlingen
Marktplatz 2, 72654 Neckartenzlingen
Tel. 07127 - 9 20 80

Dienstag, 25.07.2023
Hofbühl-Apotheke Metzingen
Metzinger Str. 16, 72555 Metzingen (Neuhausen)
Tel. 07123 - 43 82

Mittwoch, 26.07.2023
Apotheke Rommelsbach
Egertstr. 13, 72768 Reutlingen (Rommelsbach)
Tel. 07121 - 9 65 40

Donnerstag, 27.07.2023
Apotheke Riederich
Metzinger Str. 2, 72585 Riederich
Tel. 07123 - 93 28 96

Kulturecke
Veranstaltungen der Gemeinden
Bempflingen, Grafenberg, Großbettlingen,
Kohlberg, Neckartailfingen, Riederich

Kinoprogramm luna filmtheater, Metzingen
Donnerstag, 20.07.
18:00 Uhr: Divertimento – Ein Orchester für alle
20:30 Uhr: Spider – Man: Across the Spider-Verse

Freitag, 21.07.
18:00 Uhr: Divertimento – Ein Orchester für alle
20:30 Uhr: Spider – Man: Across the Spider-Verse

Samstag, 22.07.
16:00 Uhr: Oink
18:00 Uhr: Divertimento – Ein Orchester für alle
20:30 Uhr: Spider – Man: Across the Spider-Verse

Sonntag, 23.07.
16:00 Uhr: Oink
18:00 Uhr: Divertimento – Ein Orchester für alle
20:30 Uhr: Ramba Zamba

Montag, 24.07.
17:45 Uhr: Spider – Man: Across the Spider-Verse
20:30 Uhr: Divertimento – Ein Orchester für alle

Dienstag, 25.07.
17:45 Uhr: Spider – Man: Across the Spider-Verse
20:30 Uhr: Divertimento – Ein Orchester für alle
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Mittwoch, 26.07.
17:45 Uhr: Spider – Man: Across the Spider-Verse
20:30 Uhr: Divertimento – Ein Orchester für alle

www.luna-metzingen.de

Was sonst noch interessiert

IHK-Netzwerk 
Senioren der Wirtschaft
für alle (ehemaligen) Fach- und Führungskräfte

Sie sind demnächst oder bereits im Ruhestand?
Sie möchten:
• interessante Vorträge zu aktuellen Themen 
   anhören?
• an Führungen bei Unternehmen und sonstigen
   Einrichtungen teilnehmen?
• interessante Kontakte knüpfen?
Dann heißen wir Sie gerne im Netzwerk will-
kommen!

Die nächsten Termine:
• 21.09.2023 Betriebsführung 
   Fa. Trigema Burladingen 
• 23.11.2023 Vortrag Krankenhaus-Reform 2023
   Prof. Dr. Beyerlein-Buchner

Kontakt und weitere Informationen:
IHK Reutlingen, Anton Bayer
bayer@reutlingen.ihk.de, Telefon: 07121 201-239

Abendspaziergang über das Bio-Gemüsebeet
Bei einem kostenlosen Abendspaziergang über die Flächen 
der Bioland-Gärtnerei Werner in Sonnenbühl-Willmandingen 
am Mittwoch, 26. Juli 2023, von 18 Uhr bis ca. 20 Uhr be-
kommen Interessierte Einblicke in den ökologischen Gemüse-
anbau.
Der Bioland-Gartenbaubetrieb baut vielfältige Kulturen an. 
Schmackhaftes Feldgemüse wie Kohl, Rote Beete, Sellerie 
oder Zwiebel sowie Salate und Radieschen aus den Folien-
zelten gehören zum Angebot. Verkauft werden die Produkte 
im Hofladen und auf mehreren Wochenmärkten.
An regionale Partnerbetriebe vermarktet der Betrieb Dinkel, 
Weizen, Hafer und Erbsen.
Eine Anmeldung zum Abendspaziergang ist erforderlich unter:
https://www.biomusterregionen-bw.de/Anmeldung_zu_Ver-
anstaltung Die Adresse lautet Bioland Gärtnerhof Werner, 
Thomasstraße 19, 72820 Sonnenbühl-Willmandingen

Veranstaltungsreihe der Gläsernen Produktion
Die Veranstaltung findet im Rahmen der gemeinsamen Ver-
anstaltungsreihe „Neugierig auf Bio? - Bio-Betriebe auf der 
Schwäbischen Alb erleben und entdecken“ zur Gläsernen 
Produktion auf Bio-Betrieben statt. Organisiert wird diese von 
den drei Landkreisen Alb-Donau-Kreis, Esslingen, Reutlingen 
und von der Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb.
Das Ziel der gemeinsamen Veranstaltungsreihe ist, zu zeigen, 
wie heimische Bio-Produkte erzeugt werden und wie der Öko-
landbau seinen Beitrag zum Naturschutz leistet. Zudem wird 
die Vielfalt an wertvollen Bio-Erzeugnissen auf der Schwäbi-
schen Alb präsentiert.

Hofführung durch den Hühnerstall und zum 
Gemüse- und Kräuteracker
Gemeinsam durch den Hühnerstall geht es am Samstag, 
29. Juli 2023 um 14:30 Uhr mit der Bio-Landwirtin Karin 
Maier vom Eichberghof in Münsingen. Bei einer kostenlosen 
Hofführung erhalten Interessierte Einblicke in die ökologische 
Legehennenhaltung. Anschließend gibt es am Gemüse- und 
Kräuteracker Informationen zum Bioland-Anbau.
Der Familienbetrieb in Münsingen wirtschaftet nach den Richt-
linien des Bioland-Verbands und bietet neben Eiern, Mehl und 
Nudeln auch saisonales Gemüse, getrocknete Kräuter und 
Tees an. Das Angebot selbst erzeugter Lebensmittel wird 
durch weitere Produkte von biologisch erzeugenden Kollegen 
ergänzt und im Hofladen verkauft.
Das Wohl der Tiere liegt Familie Maier besonders am Her-
zen. Bei einer artgerechten Haltung mit freier Bewegung und 
Tageslicht erleben die Legehennen den Wechsel der Jahres-
zeiten. Das überwiegend selbst erzeugte Futter wird von 
Familie Maier in der betriebseigenen Mahl- und Mischanlage 
hergestellt. Was nicht vom eigenen Feld kommt, wird von Bio-
land Bauern in nächster Nähe zugekauft. Eine Besonderheit 
des Betriebes ist die Aufzucht und Vermarktung der männ-
lichen Geschwister der Legehennen als Masthähnchen.
Eine Anmeldung zur Führung ist erforderlich unter 
www.biomusterregionen-bw.de/Anmeldung_zu_Veranstal-
tung.
Die Adresse lautet Eichberghof 1, 72525 Münsingen.

Veranstaltungsreihe der Gläsernen Produktion
Die Veranstaltung findet im Rahmen der gemeinsamen Ver-
anstaltungsreihe „Neugierig auf Bio? - Bio-Betriebe auf der 
Schwäbischen Alb erleben und entdecken“ zur Gläsernen 
Produktion auf Bio-Betrieben statt. Organisiert wird diese von 
den drei Landkreisen Alb-Donau-Kreis, Esslingen, Reutlingen 
und von der Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb.
Das Ziel der gemeinsamen Veranstaltungsreihe ist, zu zeigen, 
wie heimische Bio-Produkte erzeugt werden und wie der Öko-
landbau seinen Beitrag zum Naturschutz leistet. Zudem wird 
die Vielfalt an wertvollen Bio-Erzeugnissen auf der Schwäbi-
schen Alb präsentiert.

Streuobst-Unterricht für Grundschulen
Streuobst macht Schule – Ein Jahr Unterricht auf der 
Obstwiese 
Bald geht es auch für Baden-Württemberg in die Sommer-
ferien und zahlreiche Kinder genießen die Zeit wieder draußen 
in der Natur. Angebote im Freien erfreuen sich mehr denn je 
großer Beliebtheit - wie wäre es, wenn auch ein Teil des Schul-
Unterrichts im Freien stattfinden könnte?
Wie auch schon in den vergangenen acht Jahren möchte der 
Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. im kommenden 
Schuljahr alle Grundschüler hinaus ins „Klassenzimmer im 
Grünen“ locken:
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Bereits in den vergangenen Schuljahren haben zahlreiche 
Schulen in den 6 Streuobstparadies-Landkreisen Böblingen, 
Esslingen, Göppingen, Reutlingen, Tübingen und im Zol-
lernalbkreis den beliebten Streuobst-Unterricht gebucht. Die 
Streuobst-PädagogInnen bewirtschaften gemeinsam mit 
der Schulklasse eine Streuobstwiese im Jahresverlauf. Von 
Spurensuche im Winter, über eine Baumpflanzung und das 
Schneiden der Bäume, das Betrachten der Tier- und Pflanzen-
welt bis hin zu den Themen Unterwuchsnutzung, Bestäubung 
und Obstsorten werden nahezu alle Arbeiten, die auf der 
Streuobstwiese anfallen, gemeinsam verrichtet.
„Das Highlight ist natürlich die Ernte im Herbst, bei der die 
Kinder Obst auflesen und frischen Apfelsaft pressen oder 
Kuchen im Backhaus backen“, erläutert Maike Schünemann, 
Geschäftsführerin des Vereins Schwäbisches Streuobst-
paradies, der das Angebot in Zusammenarbeit mit den Land-
kreisen anbietet.
Im Mittelpunkt steht für die umfassend ausgebildeten Streu-
obst-PädagogInnen immer das spielerische und erlebnisori-
entierte Lernen, an dem wissbegierige Schüler große Freude 
haben. Ausgerichtet ist das Projekt auf die dritten Klassen 
der Grundschulen.
Wie im vergangenen Schuljahr stehen seitens der Landrats-
ämter, der Kreissparkassen und ihren Stiftungen wieder Mittel 
bereit, um die Kosten für die Schulen zu senken und An-
reize zur Mitwirkung an dem Projekt zu schaffen. Die Kosten 
variieren je nach Umfang der gebuchten Unterrichtseinheiten 
zwischen € 420,- und € 770,-.
Die Hälfte des Betrages bekommen die Schulen über die För-
dermittelgeber zurückerstattet.
Interessierte Schulen finden weitere Informationen auf der 
Internetseite des Schwäbischen Streuobstparadieses (www.
streuobstparadies.de) unter den Kategorien Entdecken und 
Lernen. Dort steht sowohl die Ausschreibung als auch das 
Anmeldeformular zur Verfügung. Anmeldungen nehmen die 
Landratsämter ab sofort gerne entgegen.
Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle des Streuobstpara-
dieses zur Verfügung:
Telefonisch unter: 07125 - 309 3263
Per Mail unter: kontakt@streuobstparadies.de

Babys erster Brei! Vortrag als Webseminar
Eine BeKi-Informationsveranstaltung über die Ernährung im 
ersten Lebensjahr bietet Referentin Sabine Schwaigerer am 
Mittwoch, 26. Juli 2023, von 10 bis 11:30 Uhr als Online-
Seminar an.
BeKi steht für Bewusste Kinderernährung und ist eine Er-
nährungsinitiative des Landes
Baden-Württemberg. Angesprochen sind Eltern von Säuglin-
gen im Alter von 4 bis 7 Monaten.
Der Übergang von Muttermilch bzw. Säuglingsmilch zur Bei-
kost ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Kindes. 
Nach und nach werden die Milchmahlzeiten durch verschie-
dene Breie ersetzt. Hier tauchen häufig Fragen auf: Wann ist 
der optimale Zeitpunkt für den ersten Brei? Was sind die ak-
tuellen Empfehlungen zur Beikost? Was für Unterschiede gibt 
es zwischen selbstzubereiteten Breien und Gläschen? Welche 
Lebensmittel und Getränke sind geeignet?
Ein optimaler Beikost-Start ist eine gute Voraussetzung für 
eine zukünftige, ausgewogene und abwechslungsreiche Er-
nährung eines Kindes. Während der Veranstaltung können 
live Fragen gestellt werden. Weiterhin erhalten alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer Infomaterial zum Thema.

Anmeldung und technische Voraussetzungen
Als technische Voraussetzung für die Teilnahme ist erforder-
lich: Ein PC, Laptop oder Tablet.
Für die Bildübertragung eine stabile Internetleitung. Wenn 
ein Laptop oder PC verwendet wird die aktuelle Version des 

Internetbrowser "Firefox" oder "Google Chrome".
Informationen und Anmeldungen zu dieser kostenfreien Ver-
anstaltung sind beim Kreislandwirtschaftsamt Münsingen bis 
Freitag, 21. Juli 2023, telefonisch oder per E-Mail möglich:
07381/9397-7341 oder landwirtschaftsamt@kreis-reutlingen.
de
Die Teilnehmenden erhalten wenige Tage vor der Veranstal-
tung einen Zugangscode per E-Mail.

Kunst- und Kulturmesse des Landkreises 
Reutlingen - Auf die Plätze, fertig, bewerben!
Am Samstag, 21. Oktober 2023, von 10 bis 18 Uhr findet die 
erste Kunst- und Kulturmesse des Landkreises Reutlingen 
im Achalm Hof Reutlingen statt: Regionale Künstlerinnen und 
Künstler, Kulturvereine und -einrichtungen stellen sich, ihre 
Arbeit und ihre Kunst vor. Die Bewerbungsphase um einen 
kostenlosen Stand ist gestartet. Bis zum 31. August kann 
das entsprechende Formular per E-Mail eingereicht werden.

Kostenlose Präsentationsfläche
Die Kunst- und Kulturmesse wird anlässlich des 50. Kreis-
geburtstag das erste Mal veranstaltet und rückt gegen Ende 
des Jubiläumsjahrs die vielfältige Kunst- und Kulturszene 
des Landkreises Reutlingen in den Vordergrund. Getreu dem 
Motto „Kultur von und für alle“ gibt es hinsichtlich des Prä-
sentationsformats keine Vorgaben: Die Eventscheune bietet 
ausreichend Platz für kleinere Ausstellungen, Infostände und 
Mitmach-Aktionen. Für künstlerische Darbietungen - wie bei-
spielsweise Musikauftritte sowie Theater- und Kleinkunstauf-
führungen - gibt es eine See- und Indoorbühne. Bei gutem 
Wetter steht zudem das großflächige Außengelände zur Ver-
fügung.
Tische, Stühle, einige Galeriestellwände sowie eine tech-
nische Grundausstattung werden zudem vom Landratsamt 
Reutlingen gestellt.

Akteure aus der regionalen Kunst- und Kulturszene ge-
sucht
Um die vorhandene Präsentationsfläche mit kulturellem Leben 
zu füllen, ist nun die regionale Kunst- und Kulturszene gefragt: 
Freischaffende Künstlerinnen und Künstler, Kultur- und För-
dervereine sowie Kultureinrichtungen und Einrichtungen der 
kulturellen Teilhabe (Musik-, Tanz- und Kunstschulen) aller 
Sparten, die im Landkreis Reutlingen wohnen oder dessen 
Tätigkeitsschwerpunkt bzw. dessen Sitz im Landkreis Reutlin-
gen liegt, sind aufgefordert diese einmalige Chance zu nutzen 
und so den Besucherinnen und Besuchern die Vielfalt der 
Kulturregion Landkreis Reutlingen aufzuzeigen.

Vielfalt präsentieren, Begegnungen schaffen
Die erstmalige Ausrichtung der Kunst- und Kulturmesse findet 
im Rahmen der seit 2019 bestehenden Kulturförderung des 
Landkreises Reutlingen statt. Demnach werden keine Stand-
gebühren erhoben. Ziel der Messe ist es auf der einen Seite, 
der regionalen Kunst- und Kulturszene eine breite, öffent-
liche Präsentationsplattform zu bieten, auf der anderen Seite 
Begegnungen unter Gleichgesinnten, aber auch mit den Bür-
gerinnen und Bürgern zu schaffen.

Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular sind un-
ter www.kultur-machen.de/kunst-und-kulturmesse zu finden.
Ansprechpartnerin ist Frau Antje Kochendörfer, Regional-
managerin Kultur, erreichbar unter a.kochendoerfer@kreis-
reutlingen.de oder 07121/ 4801320.

Nacht-Anmeldeverkehr rund um Lichtenstein 
fährt ab 28. Juli 2023 wieder
Nach einer pandemiebedingten Unterbrechung, in der auch 
die Nachtbusse des Reutlinger Stadtverkehrs (RSV) nicht in 
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Betrieb waren, geht der Nacht-Anmeldeverkehr Lichtenstein 
gemeinsam mit den Nachtlinien des RSV zum Freitag, 28. Juli 
2023, wieder an den Start.
„Wir freuen uns sehr über die Rückkehr des Nacht-Anmel-
deverkehrs nach Lichtenstein, da dieses Angebot in Kombina-
tion mit den Nachtbuslinien des RSV die Gemeinde Lichten-
stein mit allen drei Ortsteilen an Reutlingen und an Fahrten 
aus Richtung Tübingen, Metzingen und Stuttgart durchgängig 
anbindet“, erklärt Peter Nußbaum, Bürgermeister der Gemein-
de Lichtenstein.
Der Nacht-Anmeldeverkehr startet gemeinsam mit den Nacht-
linien des RSV wieder, weil die Nachtbuslinien als Zubringer 
für den Anmeldeverkehr fungieren. Das bedeutet: Die Nacht-
buslinien bringen die Fahrgäste bis zu den Haltestellen, ab 
denen dann wiederum der Nacht-Anmeldeverkehr unterwegs 
ist. Ganz konkret ist die Linie N2 der Zubringer für den Nacht-
Anmeldeverkehr Lichtenstein. Die Linie endet in Pfullingen, wo 
dann der Umstieg „wie gerufen“ auf den Nacht-Anmeldever-
kehr in Richtung Unterhausen möglich ist.
Auch Karin Blum, Leiterin der Abteilung Nahverkehr und 
Mobilität im Landratsamt Reutlingen freut sich, dass der 
Nacht-Anmeldeverkehr in Lichtenstein zurückkehren kann: 
„Mit der Wiedereinführung des Nacht-Anmeldeverkehrs ist 
es am Wochenende wieder möglich, auch noch spät abends 
nach Lichtenstein zu kommen. In den Zeiten vor Corona war 
diese Verbindung gut nachgefragt, deshalb freut es mich 
besonders, dass wir dieses Angebot zum Start der Sommer-
ferien wiedereinführen können.“

Wie funktioniert der Anmeldeverkehr und wann fährt er? 
Der Nacht-Anmeldeverkehr Lichtenstein fährt in den Nächten 
von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag und vor 
Feiertagen jeweils um 01:00 Uhr und 02:10 Uhr. Er ist von 
Pfullingen, über Unterhausen und Honau nach Holzelfingen 
unterwegs, wenn die Regionalbusse aufgrund zu geringer 
Auslastung nicht mehr fahren.
So geht‘s: Die gewünschte Route über die naldo- oder DB-
App eingeben. Mit einem Klick auf den Anmeldeverkehr öffnen 
sich Informationen zum Angebot. Über die dort angegebene 
Rufnummer muss der Anmeldeverkehr mindestens 60 Minu-
ten vor Abfahrt telefonisch bestellt werden. Ohne rechtzeitige 
Anmeldung wird keine Fahrt durchgeführt. Es werden alle 
Lichtensteiner Ortsteile angefahren. Der Ausstieg erfolgt an 
den Haltestellen, die im Fahrplan definiert sind. Ein Zustieg 
erst in Lichtenstein ist nicht möglich.  
Weitere Informationen zu allen Anmeldeverkehren finden Sie 
hier: https://www.kreis-reutlingen.de/Anmeldeverkehr.
Direkt zum Fahrplan und der Fahrplanauskunft gelangen Sie 
unter: www.naldo.de
Das Team der Abteilung Nahverkehr und Mobilität aus dem 
Landratsamt Reutlingen steht bei Rückfragen gerne zur Ver-
fügung (Mail: nachhaltige-entwicklung@kreis-reutlingen.de).

Tourismusinfrastrukturprogramm 2024 startet: 
Kommunen können bis 1. Oktober Anträge 
stellen
Staatssekretär Dr. Patrick Rapp: „Qualität und Angebotsvielfalt 
bei den Tourismuseinrichtungen sind wichtige Impulse für die 
Reiseentscheidung der Gäste. Die Förderung der Weiterent-
wicklung kommunaler Tourismusinfrastruktureinrichtungen 
ist deshalb besonders zielführend und zukunftsorientiert.“
Ab sofort können Städte und Kommunen wieder Anträge auf 
Förderung ihrer geplanten Infrastrukturmaßnahmen im Rah-
men des Tourismusinfrastrukturprogramms 2024 (TIP) stellen. 
Tourismusstaatssekretär Dr. Patrick Rapp erklärte: „Das TIP 
ist das zentrale Förderprogramm, um die baden-württem-
bergischen Kommunen bei der Umsetzung von touristischen 
Infrastrukturprojekten zu unterstützen. Die Förderung kommt 
den Gästen sowie den Bürgerinnen und Bürgern gleicherma-

ßen zugute, die durch diese Einrichtungen einen echten Mehr-
wert für ihre Freizeitgestaltung erhalten.“ Insgesamt stehen 
voraussichtlich wieder 10 Millionen Euro für infrastrukturelle 
Einzelprojekte zur Weiterentwicklung des Tourismus vor Ort 
zur Verfügung.
„Die Tourismuskommunen im Land sind ein wichtiger Part-
ner, um das Urlaubsland Baden-Württemberg im nationalen 
und internationalen Wettbewerb gut zu positionieren“, so der 
Staatssekretär. Mit einem Fördersatz von bis zu 60 Prozent 
übernimmt das Land wesentliche Teile der Investitionssumme 
für die kommunalen Tourismusvorhaben und leistet damit 
einen wichtigen Betrag für die Gesamtfinanzierung der Vor-
haben.
„Auch, wenn das Land einen wesentlichen Anteil der Investi-
tionssumme übernimmt, steht das Engagement der antrag-
stellenden Kommunen an erster Stelle. Die Kommunen sind 
hier neben der Finanzierung insbesondere mit Innovations-
kraft und stimmigen Gesamtkonzepten gefragt, um das touris-
tische Angebot auch über die Gemeindegrenzen hinaus voran 
zu bringen. Investitionen in den Tourismus lohnen sich immer, 
da sie die Wirtschaftskraft vor Ort anregen und damit direkt 
und indirekt für Einnahmen bei den Kommunen und örtlichen 
Unternehmen sorgen. Es freut mich daher umso mehr, dass 
das Tourismusinfrastrukturprogramm in den letzten Jahren 
so gut von den Kommunen nachgefragt wurde“, sagte Rapp 
abschließend.

Dr. Claudius Müller in den Ruhestand  
verabschiedet
Ordnungsdezernent und Leiter des Kreisbauamtes Dr. Clau-
dius Müller wurde am Donnerstag, 13. Juli 2023, bei einer 
Feierstunde im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes in 
den Ruhestand verabschiedet. Neben Landrat Dr. Ulrich 
Fiedler und Kolleginnen und Kollegen nahmen auch Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister sowie weitere Wegbegleiter 
an der Verabschiedung teil, darunter Landrat a.D. Thomas 
Reumann. In insgesamt 23 Jahren im Landratsamt Reutlingen, 
17 Jahre davon als Leiter des Ordnungsdezernats, hat Dr. 
Müller als Generalist, Stratege und Vermittler deutliche Spuren 
hinterlassen.
In seine Zeit als Krankenhausdezernent fiel beispielsweise 
der Bau der Bettenhäuser Süd, der  durch das gewählte Ver-
gabeverfahren erheblich günstiger ausfiel als ursprünglich 
berechnet. Den Truppenübungsplatz in Münsingen beschrieb 
Landrat Dr. Ulrich Fiedler in seiner Laudatio als eine „Herzens-
aufgabe“ von Dr. Claudius Müller. Dank seines Einsatzes 
konnte das Gebiet geöffnet und damit erlebbar gemacht wer-
den. Der Truppenübungsplatz ist Teil des Biosphärengebiets 
Schwäbische Alb, zu dessen Gründung Dr. Claudius Müller 
ebenfalls ganz wesentlich beigetragen hatte. Mit diesen und 
weiteren Projekten trieb er den integrativen Naturschutz, der 
Schutzbestreben und Nutzerinteressen verbindet, im Land-
kreis Reutlingen voran.
Dabei war und ist Zurücklehnen und Abwarten nicht seine 
Sache. Deshalb engagierte sich Dr. Claudius Müller auch 
beim Thema Windkraft frühzeitig und machte sich für eine 
Abstimmung mit und zwischen den Gemeinden stark. Welch 
geschätzter Ansprechpartner er für die Städte und Gemeinden 
im Landkreis war, wurde bei der Verabschiedung noch einmal 
deutlich: zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
waren zur Feier nach Reutlingen gekommen.
Immer wieder ist Dr. Claudius Müller, zu dessen Aufgaben-
gebiet der Katastrophenschutz gehörte, als versierter Krisen-
manager in Erscheinung getreten. Sei es während der Corona-
Pandemie oder 2015/2016 sowie aktuell bei der Unterbringung 
von Geflüchteten - um nur einige der jüngsten Beispiele zu 
nennen. Seine Stärken dabei: analytisch und lösungsorientiert 
Handeln. Nach dem Motto „mitnehmen, anhören, beteiligen“ 
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stand er bei Bürgerversammlungen den Bürgerinnen und 
Bürgern Rede und Antwort. Er förderte auch den Paradigmen-
wechsel im Asylbereich. Durch die Initiierung von Integrations-
projekten, insbesondere im Arbeitsmarktbereich, und eine 
Annäherung zum Ehrenamt hat er sehr frühzeitig neue Wege 
geebnet.
Bei all diesen Aufgaben und Herausforderungen ist es Dr. 
Claudius Müller wichtig, auf die gute Zusammenarbeit inner-
halb des Landratsamtes als auch mit Organisationen und 
Partnern außerhalb, zu verweisen. Es stellt stets sein Team und 
die gemeinsame Leistung in den Vordergrund. „Ich weiß, dass 
ihn seine Leute schätzen. Und dass er sich für sie einsetzt. Er 
fördert ihr Potenzial und ist ihnen gegenüber loyal“, betonte 
Landrat Dr. Ulrich Fiedler bei der Verabschiedung und erklärte 
weiter: „Dr. Claudius Müller wird mit seiner Expertise, seiner 
Art, seinem Humor und seiner Herangehensweise fehlen.“

Kindersachenmarkt in Dettingen
Am Samstag, den 23.September findet von 13.30 Uhr – 16.00 
Uhr der Kindersachenmarkt in der Schillerhalle Dettingen 
statt.
Angeboten wird alles „rund ums Kind“ wie aktuelle Herbst- 
und Winterbekleidung für Kinder und Jugendliche, Kinder-
wagen, Autositze, Spielsachen, Umstandsmode und vieles 
mehr.
Torten und Kuchen gibt es nur zum Mitnehmen.
Es dürfen nur XXL-Shopper und keine Handtaschen in die 
Halle mitgebracht werden.
Der Erlös kommt dem Schulprojekt des CVJM Kappishäusern 
in Nairobi und Eldoret (Kenia) zugute.
Sachspenden (außer Bücher mit Text und Plüschtiere) können 
am Samstag 23. September 2023 von 17.30 bis 18 Uhr 
für den Verein NotNagel e.V. Metzingen (Hilfslieferungen für 
Rumänien) abgegeben werden.
Die Nummernvergabe erfolgt ausschließlich ONLINE: ab 4. 
August 2023 wahlweise unter www.cvjm-dettingen.de oder  
www.kirchengemeinde-dettingen.de.

Zum Vormerken: Der nächste Kindersachenmarkt findet am 
02.03.2024 statt.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische 
Kirchengemeinde Grafenberg

Pfarrerin Hannah Häfele, Pfarrer Raphael Häfele, 
Kirchstraße 10, Tel. 3 12 45
E-Mail: Pfarramt.Grafenberg@elkw.de
Bürozeiten Sekretariat: 
Dienstag und Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr, Tel. 3 12 45
Internet: www.kirchengemeinde-grafenberg.de
Mesner Tobias Roth, Kelterstraße 35, 
Tel. 31225; mobil  0160 389 2532
E-Mail: tobias@roth-grafenberg.de

Die Michaelskirche ist täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet 
und lädt ein zur Ruhe zu kommen, innezuhalten und zum 
Gebet.

Wochenspruch
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mit-
bürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Epheser 2,19

Donnerstag, 20. Juli 2023
17.30 Mädchen- und Bubenjungschar
20.00 Jugendkreis „Netzwerk“

Freitag, 21. Juli 2023
16.00 Mini-Jungschar

Sonntag, 23. Juli 2023
10.00 Gottesdienst mit Taufe von Jonathan Bischoff und 

Hannes Stiefel und Verabschiedung und Einsegnung 
von Jugendmitarbeitern

 (Pfrin. Hannah Häfele)
 Das Opfer erbitten wir für die Kirchenmusik
10.00 Kindergottesdienst , Treffpunkt: Gemeindehaus 
 (anschließend Sommerfest mit der ganzen Familie)

Montag, 24. Juli 2023
09.30 Mutter-Kind-Gruppe „Zwergenstübchen“;
 Kontakt: Annabarbara Schur, Tel. 96057720
19.30 Jugendkreis

Dienstag, 25. Juli 2023
17.30 Sport und Segen (GH) 
 Kontakt: annette.reinholz@gmx.net
20.00 Posaunenchor

Mittwoch, 26. Juli 2023
15.00 Konfirmandenunterricht
20.00 Kirchenchor

Herzliche Einladung zu Sport und Segen
Zum gemeinsamen Sport sind Frauen dienstags von 17:30 bis 
18:30 Uhr ins Gemeindehaus eingeladen. Auf dem Programm 
stehen ein kurzer Impuls und ein Ganzkörpertraining, um die 
Muskulatur zu stärken und zu straffen.

 

Die Gruppe findet nach Absprache auch in den Sommerferien 
statt. Bei Interesse bitte bei Frau Annette Reinholz nachfragen: 
annette.reinholz@gmx.net
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Herzliche Einladung zum Bezirksjugendgottesdienst am 
Sonntag, 23.07.23, um 18.00 Uhr in Mundingen 
Wir feiern wieder gemeinsam Jugo und laden dazu am Sonn-
tag, den 23. Juli 2023 nach Mundingen ein. Der Start ist um 
18.00 Uhr im Pfarrgarten (bei Regen in der Kirche).
Vorbereitet und durchgeführt wird dieser Jugo durch Jugend-
mitarbeitende der Evangelischen Kirchengemeinden im Süd-
distrikt, die sich ein buntes und tolles Programm überlegt 
haben. Wir feiern gemeinsam einen „bring & share - Gottes-
dienst“, bei dem leckeres Essen miteinander geteilt wird.
Der Gottesdienst gibt Jugendlichen und Erwachsenen die 
Möglichkeit, ihren Glauben an Jesus Christus zu feiern.  Das 
ehrenamtliche Team aus dem Süddistrikt lädt gemeinsam mit 
dem Evangelischen Jugendwerk Bezirk Bad Urach-Münsin-
gen Jung und Alt herzlichst zu diesem Jugendgottesdienst ein!
Kontaktadresse: Ev. Jugendwerk Bezirk Bad Urach-Münsin-
gen, Max-Eyth-Str. 19, 72574 Bad Urach, 07125/9399311 
oder Email: info@ejw-bum.de

Kath. Kirchengemeinde
St. Bonifatius Metzingen,
Riederich, Grafenberg

Kath. Pfarramt, Daimlerstr. 7, Tel. 9229-0,
Pfarrer Hermann Weiß,
Pastoralreferentin Barbara Schmitt-Feuchter,
Jugendreferentin Anne de Sousa,
Kirchenpflege-Verwaltung Barbara Werner.
e-mail: stbonifatius.metzingen@drs.de
www.KatholischeKircheMetzingen.de

St. Bonifatiuskirche Metzingen

Samstag, 22.07.2023
13.30 Taufe von Eliano Sterr, Marie Baller und Robin Küh-

bauch
18.00 Rosenkranzgebet
18.30 Eucharistiefeier am Vorabend

Sonntag, 23.07.2023
Kein Gottesdienst in St. Bonifatius
10.00 in St. Johannes Riederich: letzte Eucharistiefeier mit 

Altarentweihung vor dem Innen-Umbau, es singt der 
Kirchenchor, Verabschiedung von Hausmeister-Ehe-
paar Kettenstock und Begrüßung von Nachfolger Herr 
Mancuso. Im Anschluss Sommerfest um die Kirche, 
es spielt der Musikverein Riederich.

11.45  letzte Kroatische Eucharistiefeier vor den Sommer-
ferien

Montag, 24.07.2023
18.00 Präventionsschulung für Ehrenamtliche in St. Lioba
18.30 Eucharistiefeier
19.30 Kirchenchor-Sommerfest im Pfarrgarten

Dienstag, 25.07.2023
08.30 Bibel-Teilen für Frauen in St. Lioba
18.30 Kroatisches Rosenkranzgebet

Mittwoch, 26.07.2023
15.30 Italienisches Rosenkranzgebet
18.00 Rosenkranzgebet
18.00 Eucharistiefeier in Peter&Paul Grafenberg
19.30 KGR-Sitzung im Saal mit Verabschiedung von 
 Edelgard Mühlenbruch

Donnerstag, 27.07.2023
18.30 Eucharistiefeier mit Anbetung

Freitag, 28.07.2023
08.00 Eucharistiefeier

Riederich
Gottesdienst 
Sonntag 23. Juli 2023 
um 10:00 Uhr
Anschließend lädt das Riedericher 
Team zum sommerlichen Grillfest und 
Kaffee & Kuchen ein. 
Für die musikalische Umrahmung 
sorgt der Musikverein Riederich.

Abschluss-
Gottesdienst vor 

Umbaubeginn

Digitale Spendenmöglichkeit
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Kirchliche Nachrichten der Neuapostolischen Kirche

Donnerstag, 20. Juli 2023 
20.00 Gottesdienst 

Sonntag, 23. Juli 2023 
10.00 Bildübertragung des Gottesdienstes mit Bezirks-

apostel Ehrich aus Bretten nach Metzingen  

Donnerstag, 27, Juli 2023
20.00 Gottesdienst 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.nak.nürtingen.de
www.nak.org / www.nak-sued.de
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Aus dem Vereinsleben

Im Namen von insgesamt 160 Kindern und Jugendlichen 
sowie 17 Jugendtrainern bedanken sich die Fußball-Jugend-
abteilungen des TSV Grafenberg und des TSV Riederich von 
ganzem Herzen bei der RAMPF Gruppe für die großzügige 
Unterstützung! Mit rund 850 neuen Textilien für Jung und Alt 
sind wir für die kommende Saison bestens ausgerüstet. 
Wir freuen uns, gemeinsam mit RAMPF den Fußballgeist in 
unseren Gemeinden zu stärken.
Mein persönlicher Dank gilt Lars Fischer und Frank Klutsch für 
die Organisation und Bestellung aller Trainingsanzüge. 
Jugendleiter TSV Grafenberg 
Michael Maisch

Einladung zum Aktiven-Abturnen am 20./21. Juli 2023
Die Kinder haben es im Rahmen der Sportwoche vorgemacht 
- Laufen, werfen und springen, das kann ein/e Jede/r!
Beim Aktiven-Abturnen auf dem Sportplatz bieten die Leicht-
athleten nun allen Erwachsenen die Möglichkeit sich im sport-
lichen Wettkampf bei optimalen Bedingungen in eben jenen 
Disziplinen „50/75/100 m Lauf, Kugelstoßen und Weitsprung“ 
miteinander zu messen. Ob 3- oder 5-Kämpfer (mit Hoch-
sprung und Schleuderball), ob aktiver Athlet oder Freizeit-
sportler, alle sind herzlich willkommen!
Beim Wettkampf gibt es für alle Altersklassen, männlich und 
weiblich, natürlich eine getrennte Wertung. Für dass leibliche 
Wohl beim gemütlichen Ausklang im Anschluss an die Wett-
kämpfe ist bestens gesorgt. Die Abteilung Leichtathletik freut 
sich auf ein großes Teilnehmerfeld und ein erfolgreiches, 
gemeinsames Abturnen 2023!

Ablauf:
Donnerstag, 20. Juli: 
19.30 Uhr Hochsprung (Start 5-Kampf) 
 in der Rienzbühlhalle
Freitag, 21. Juli: 
19.00 Uhr  Fortsetzung 5-Kampf und Start 3-Kampf 
 auf dem Sportplatz

Neuer Abteilungsleiter
Patrick Maisch übernimmt das Amt als TT-Abteilungsleiter von 
Vater Roland Maisch. 
Unser Dank gilt Roland für die Tätigkeit in unserer Abteilung 
in den 90er mit 6 Jahren, und von 2018-2023 mit weiteren 5 
Jahren. 
Eine der ersten Tätigkeiten von Patrick war die Neuaufnahme 
von Volker Brodbeck als Spieler für die neue Saison. Er 
wechselt vom TV Neuhausen in unser Team. Wir wünschen 
viel Erfolg und Freude beim Spiel in unseren Reihen.

v. ls. Volker Brodbeck, Parick Maisch 

Handels- und Gewerbeverein
Grafenberg e.V.

Liebe HGV Mitglieder,
zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung laden wir 
Sie herzlich ein

am 20. Juli 2023 um 19.30 Uhr
Restaurant „Da Vito“ , Sportheim Grafenberg

Tagesordnung
1. Zukunft HGV
2. Abstimmung

Mit freundlichen Grüßen
HGV Grafenberg e.V. 
Rudolf Rampf
Vorsitzender

Terminvoranzeige
17.Oldtimertreffen mit 26. Grafenberger Ferienhock am 
Sonntag, dem 13. August 2023
Am Sonntag, dem 13. August 2023 findet nun bereits schon 
der
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26. Grafenberger Ferienhock
rund um die Rienzbühlhalle statt. Damit es für alle Gäste, ob 
jung oder alt, an diesem Tag wieder etwas Besonderes zu 
sehen und erleben gibt findet gleichzeitig nun auch schon das

17. Oldtimer- und Traktorentreffen,
in diesem Jahr mit einer Sonderausstellung zum Thema 
„FENDT“ statt. Wir möchten hierzu alle Daheimgebliebenen, 
Wanderer, Spaziergänger und Fahrradfahrer recht herzlich 
zu diesem gemütlichen Beisammensein unter schattigen 
Bäumen und Schirmen mit vielen alten Fahrzeugen einladen. 
Diesmal extra für Kinder mit Hüpfburg, Obst- und Süßwaren-
stand u.v.m. Ab 11.00 Uhr wird für das leibliche Wohl mit 
Essen vom Grill, Pommes, Käseburger, Kaffee und Kuchen 
zur Mittagszeit und natürlich allerlei gekühlten Getränken, 
in diesem Jahr auch wieder frisches Bier vom Faß, bestens 
gesorgt sein.
Sollte jemand aus Grafenberg oder Umgebung stolzer Be-
sitzer eines alten Fahrzeuges, egal welcher Art, sein und dies 
bei so einer Gelegenheit einmal präsentieren wollen ist er mit 
diesem recht herzlich eingeladen. Über zahlreichen Besuch 
auf dem wieder etwas erweitertem Festplatz würden sich alle 
Aussteller und der veranstaltende Liederkranz sehr freuen.

777 Jahre Grafenberg - Dank an unsere Helfer
Die 777-Jahrfeier war ein gelungenes, vereinsübergreifendes 
Ereignis. Wir wollen uns auf diesem Weg nochmals bei allen 
unseren Mitgliedern bedanken, die bei diesem Fest mitgewirkt 
und geholfen und damit zum Gelingen dieses tollen Festes 
beigetragen haben.
Die Vorstandschaft

Hospizgruppe Ermstal                                        
Es gibt Augenblicke in unserem Leben,
in denen Zeit und Raum tiefer werden
und das Gefühl des Daseins
sich unendlich ausdehnt.
Charles Baudelaire

Wir sind für Schwerkranke, ihre Angehörigen und Naheste-
henden da. Wir hören zu, bieten Trost und Beistand.
Wir verstehen unser Angebot als Lebensbegleitung in einer 
herausfordernden Zeit. Wir tragen dazu bei, dass Menschen 
die letzte Lebensphase in vertrauter Umgebung verbringen 
können.
Wir sind von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter den untenstehenden 
Kontaktdaten erreichbar.
Wir begleiten zu Hause, in Pflegeheimen, im Krankenhaus und 
im Stationären Hospiz Veronika.

Dabei stehen die Bedürfnisse der schwerkranken und ster-
benden Menschen im Mittelpunkt.

Trauer und Wandern
Das nächste Trauer und Wandern findet am 12. August 2023 
um 11:00 Uhr statt.
Treffpunkt wird noch bekannt gegeben.

Brückencafé:
Im August und September findet kein Brückencafé statt

Hospizgruppe Metzingen/Ermstal e.V.
Christophstr. 20, 72555 Metzingen
Tel. 0 71 23 / 36 06 76
Handy: 0 172 / 4 25 95 82
Email: info@hospiz-metzingen.de
Internet: www.hospiz-metzingen.de

KULTURforum Metzingen e.V                             
Kontakt:
Kulturforum Metzingen e.V.
Eisenbahnstraße 29
72555 Metzingen
e-mail: info@kulturforum-metzingen.de
WEB: www.KulturForum-Metzingen.de

Herzlich willkommen auf unserer offenen Plattform für 
Menschen und Themen aus der Region - für die Region!

Freitag 21.07.2023 19:00 Uhr
OPEN AIR – Interference 
Interference ist eine junge Jazzband aus 7 Musiker*innen. Von 
Jazzstandards bis hin zu Disco – spielen sie alles was Spaß 
macht. Zu deren Repertoire zählen Stücke von Gloria Gaynor, 
Toto, Jamie Cullum, Queen, Bill Withers, Stevie Wonder und 
vielen mehr.
Unsere Besetzung: Gesang, Gitarre, Bassgitarre, Klavier, 
Schlagzeug, Saxophon, und Trompete
Der Eintritt ist frei – Spenden willkommen!
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Probe diese Woche
Freitag, den 21. Juli 2023:
20:00 Uhr Marschprobe

777 Jahre Grafenberg
Wir bedanken uns für die Unterstützung am Festwochenende 
bei unseren freiwilligen Helferinnen, Helfern und Kuchen-
bäckerinnen sehr herzlich. Es war eine klasse Teamleistung 
aller Beteiligter.
Danke auch an die Kapellen der Musikervereinigung Hohen-
neuffen. Vor allem der Gesamtchor mit rund 100 Musike-
rinnen und Musiker war beeindruckend. Unsere Dirigentin 
Anke Bader hat die 3 Titel souverän dirigiert.

Festumzug Schäferlauf Bad Urach
Am kommenden Sonntag, den 23. Juli 2023, laufen wir um 
11 Uhr beim großen Festumzug des Schäferlaufes in Bad 
Urach mit. Wir sind die Startnummer 53. Abfahrt Grafenberg 
Hermann-Bader-Raum um 9 Uhr, Uniform mit Hut, ohne Kittel. 
Wir freuen uns über viele Schlachtenbummler.

Die Vereinsleitung

Über 100 Musikereinnen und Musiker beim Gesamtchor 
der MVH-Kapellen, dirigiert von Anke Bader. 

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Grafenberg

Herzliche Einladung zu unserem Senioren-Wandernach-
mittag am 26.07.2023. 
Start ist um 14:00 Uhr an der Rienzbühlhalle. Mit den PKW's 
(Fahrgemeinschaften) bis zum Parkplatz beim Segelfluggelän-
de bei Hülben.
Dort beginnt unsere interessante Wanderung übers Segelflug-
gelände, Alblandschaft, Graben aus der Keltenzeit, Karlslinde, 
Deckelesfelsen, Seizenfelsen.
Danach darf natürlich eine fröhliche Einkehr nicht fehlen.
Auch Nichtmitglieder sind gerne gesehen bei uns. 
Wanderstrecke ca. 5 km, Höhenmeter ca. 60 m. 
Die Hälfte des Wanderweges führt durch Waldgebiet. 
Günter Walter, Tel. 07123/31273, Mobil: 01792145734

Film: Historischer Festumzug 1996 - Erneute Vorführung
Die überwältigende Besucherzahl beim Filmabend und die 
große Nachfrage nach einer weiteren Vorführung hat den AK 
Kelter veranlasst einen zweiten Termin anzubieten: So gibt 
es nun die Möglichkeit, den Film vom Festumzug 1996 am 
letzten Abend der Ausstellung zur Dorfgeschichte in der Kelter 
erneut anzusehen.
Der Film, damals aufgenommen und für die heutige Technik 
neu bearbeitet von Hans Schmidt, zeigt den Festumzug an-
lässlich der 750 Jahr-Feier im Jahre 1996.
Termin: Sonntag 23.07.2023, 18:00 Uhr in der Kelter

Ausflug in die Dorfgeschichte – Ausstellung
Im Rahmen der Festwoche zur 777-Jahrfeier der Gemeinde 
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Grafenberg stellt der Arbeitskreis Kelter eine sehenswerte 
Ausstellung zusammen.
Bekannte und weniger bekannte Fotos wurden aus den Archi-
ven gekramt und zahlreiche Texte zur Dorfgeschichte studiert, 
um sie als gut verdauliche Häppchen zu präsentieren.
Es sind heitere Anekdoten, aber auch Geschichten, die das 
harte Leben der Dorfbewohner früher aufzeigen.
Natürlich dürfen in einer dorfgeschichtlichen Ausstellung die 
örtlichen Vereine nicht fehlen, sie präsentieren sich ebenfalls 
mit ihrer jeweiligen Geschichte sowie ihren aktuellen Pro-
grammen.
Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen und informativen 
Rundgang durch Grafenbergs Ortsgeschichte in der wunder-
schönen Herrschaftskelter.
Die Ausstellung ist noch am Samstag 22.07. und Sonntag 
23.07.2023 samstags und sonntags von 11 – 18 Uhr bei freiem 
Eintritt geöffnet.
Am Ausstellungssonntag wird mit Kaffee und Kuchen bewirtet.

Weinausschank am Grafenberg
Freitag, 28.07.2023 ab 18:00 Uhr
Probieren, genießen, ins Land schauen.
Der AK Kelter Grafenberg veranstaltet an der neu gerichteten 
Weinbergmauer eine Hockete mit Grafenberger Weinen.
Drei Weingärtner schenken Weine aus, die direkt unterhalb 
der Weinbergmauer gewachsen sind. Natürlich gibt es auch 
andere Getränke.
Für das leibliche Wohl wird der Grill angeworfen und es gibt 
Rote und Grillkäse.
Unsere Bäcker*innen liefern dazu frische Brötchen aus unse-
rem Grafenberger Backhaus.
Sie erreichen die Weinbergmauer nur zu Fuß, entweder über 
die Treppe an der Grafenberger Kelter oder vom Parkplatz 
am Friedhof aus.
Bei schlechtem Wetter verlegen wir die Veranstaltung in un-
sere Kelter.

Kelterbier für’s Kelterfest
Am vergangenen Freitag wehte ein Duft von Hopfen und Gers-
tenmaische durch die Kelter: Erstmals seit Bestehen der Kelter 
wurde in dem historischen Gestade ein Biersud angesetzt...
sozusagen eine kleine Weltneuheit. Wenn alles passt und das 
Gebräu zu einem leckeren Hopfentrunk heranreift, wird es zum 
Kelterfest 2023 erstmals ein hausgebrautes - stark limitiertes 
- Kelterbier geben.
Die "Hopfenbrüder" - selbst auch Mitglieder unseres AK Kelter 
- haben schon seit einigen Jahren Erfahrung im Bierbrauhand-
werk und die bisher gebrauten Hopfenspezialitäten können 
sich sehen und schmecken lassen. Klein aber fein.
Freuen Sie sich auf das Kelterfest und auf ein gutes Kelterbier.


